
 
 

1. Vorgehen bei vermuteter sexualisierter Gewalt  
gegen Minderjährige durch Mitarbeitende 
 

Wer 
Person, die etwas vermutet Meldestelle der Ev.-

luth. Landeskirche 
Sachsens: Ansprech-
partner Kathrin Wall-
rabe 

Leitung der Gemeinde Bei 
begrün- 
detem 
Ver- 
dacht 

Leitung der Ge-
meinde 

IntervenƟonsteam Ver-
dacht 
hat 
sich 
bestä-
Ɵgt 

Leitung Meldestelle 

Was 
-> Verdachtsmomente wahrneh-
men 
-> Persönliche DokumentaƟon 
-> Ggf. Beratung durch eine An-
sprechstelle / PrävenƟonsbeauf-
tragten / externe Beratungsstelle 
-> Meldung an Meldestelle der 
Ev.-luth. Landeskirche Sachsens 

InformaƟon der Lei-
tung 

Fallklärung Kinder-
schutzfachkraŌ/ 
InsoFa für die An-
naberger Region, 
Handlungsleiƞaden 
des Landkreises be-
achten! 

-> Gespräch mit 
SorgeberechƟg-
ten 
-> Einberufen 
des IntervenƟ-
onsteams, das 
beratend, aber 
nicht entschei-
dend wirkt. Ent-
scheidungsträ-
ger ist der An-
stellungsträger. 

-> Beratung, 
-> Ausarbeitung eines In-
tervenƟonsplanes mit der 
Leitung / zuständigen 
Stelle, zum Gehalt des In-
tervenƟonsplanes siehe 
Rahmenschutzkonzept 
S.13.  

-> Meldung ans Jugendamt 
-> Prüfung / Umsetzung ar-
beitsrechtlicher Konsequenzen 
-> Anzeige bei Strafverfolgungs-
behörden 
-> Standardisierte Meldung an 
Meldestelle der Ev.-luth. Lan-
deskirche Sachsens 

InformaƟon der mel-
denden Person. 

   Vermutung nicht be-
stäƟgt: RehabilitaƟon 
der/s Mitarbeitenden 

 Verdacht nicht bestäƟgt: 
RehabilitaƟon des Mitar-
beitenden 

   

 
 

Ansprech- und Meldestelle Evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens: Frau Kathrin Wallrabe 
Landeskirchenamt, Lukasstr. 6, 01069 Dresden, Tel.: 0351-4692106, Weiterleitung zu Mobil: 0351-4692109, E-Mail: kathrin.wallrabe@evlks.de 
 

IntervenƟonsteam: Pfarramtsleiter, zwei Kirchenvorstände aus dem TäƟgkeitsbereich des Mitarbeitenden (ein zusätzlicher aus Ehrenfriedersdorf, wenn die Kirchgemeinde Ehrenfriedersdorf 
als Anstellungsträger ggf. mitentscheiden muss); bei sexualisierter Gewalt durch kirchliche Mitarbeitende im Haupt- oder Ehrenamt: Superintendent, Leiter/in Regionalkirchenamt, BeauŌrag-
ter für Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenbezirks / bei Minderjährigen zwingend dazu eine KinderschutzfachkraŌ 
Insoweit erfahrene FachkraŌ / KinderschutzfachkraŌ: Dipl.-Psych. Mandy OƩo, Diakonisches Werk in den Kirchenbezirken Annaberg und Aue, Barbara-Uthmann-Ring 157-158, Kontaktdaten 
im Anhang.  
PrävenƟonsbeauŌragter: Gemeindepädagoge MarƟn Müller, Kontaktdaten im Anhang.  
Anforderungen / FormblaƩ für standardisierte InformaƟon an Meldestelle, Adresse Meldestelle / Kontaktperson Kathrin Wallrabe, Kontaktdaten im Anhang. 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. Handlungsleiƞaden bei vermuteter Kindeswohlgefährdung 
unter Kindern / Jugendlichen (Peergewalt) 
 

Wer Person, die etwas vermutet (pädagogische) Leitung Bei  
begrün-
detem 
Verdacht 

Leitung 

Was - Verdachtsmomente wahrneh-
men, 
- Persönliche DokumentaƟon, 
- InformaƟon an (pädagogische) 
Leitung und ggf an PrävenƟonsbe-
auŌragte/n 
 

- Mitarbeitendenteam informie-
ren und beraten, Vertrauensper-
son besƟmmen 
- Gespräch durch Vertrauensper-
son mit dem betroffenen Kind / 
Jugendlichen 
- Beratung mit externen Fachkräf-
ten / InsoFa, siehe oben 
- Gespräch mit dem beschuldig-
ten Kind / Jugendlichen 

- Gespräch mit den SorgeberechƟgten des 
Kindes / Jugendlichen, 
- ggf. Anzeige beim Jugendamt (wg. Ge-
fährdung des Kindeswohls bei Täterin / Tä-
ter und betroffenem Kind), 
- KommunikaƟon nur durch für den Träger 
zuständige und geschulte Öffentlichkeits-
arbeit in AbsƟmmung mit der Leitung 

Mögliche Konsequenzen: 
- Hilfe-Angebote für das betroffene 
Kind / die/den betroffene/n Jugendli-
che/n 
- evtl. verpflichtende Hilfsangebote für 
das betroffene Kind / die/den be-
troffene/n Jugendliche/n 
- evtl. Hausverweis gegenüber Täterin / 
Täter 
- bei sexualisierter Peergewalt: standar-
disierte InformaƟon an die Meldestelle 
der Ev.-luth. Landeskirche Sachsens 

 
PrävenƟonsbeauŌragter: Gemeindepädagoge MarƟn Müller, Kontaktdaten im Anhang.  
Anforderungen / FormblaƩ für standardisierte InformaƟon an Meldestelle, Adresse Meldestelle / Kontaktperson Kathrin Wallrabe, Kontaktdaten im Anhang. 
Öffentlichkeitsarbeit: Verwiesen sei auf die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenbezirks und der sächsischen Landeskirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Vorgehen bei Verdacht auf Gewalt  
gegenüber Erwachsenen 
 

Wer Person, die etwas vermutet Meldestelle Leitung  Leitung Meldestelle 

Was -Verdachtsmomente 
wahrnehmen 
- Persönliche Dokumen-
taƟon 
 
 
 

- Verdacht auf 
sexualisierte 
Gewalt 

- Beratung und 
Voreinschät-
zung mit der 
Ansprechstelle 
der Ev.-luth. 
Landeskirche 
Sachsens 

- bei begründetem Ver-
dacht gegenüber einem 
Mitarbeitenden: Mel-
dung an die Melde-
stelle Ev.-luth. Landes-
kirche Sachsens 

Meldung an Lei-
tung 

- Einberufung des Inter-
venƟonsteams 
- KommunikaƟon nur 
durch für den Träger zu-
ständige und geschulte 
Öffentlichkeitsarbeit in 
AbsƟmmung mit der 
Leitung 
 
- Aufgaben I-Team siehe 
Rahmenschutzkonzept 

Ver-
dacht 
hat sich 
bestä-
Ɵgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver-
dacht 
hat sich 
nicht 
bestä-
Ɵgt: 
 

- Prüfung und Um-
setzung dienst- und 
arbeitsrechtlicher 
Konsequenzen 
 
- Anzeige bei Straf-
verfolgungsbehör-
den 
 
- standardisierte 
Meldung über die 
eingeleiteten Maß-
nahmen an die Mel-
destelle der Ev.-luth. 
Landeskirche Sach-
sens 
 
 
- RehabilitaƟon der/ 
des Beschuldigten 

InformaƟon an die 
meldende Person 

- bei begründetem Ver-
dacht gegenüber einer 
anderen Person: Mel-
dung an Leitung 

- Verdacht auf 
andere For-
men der Ge-
walt 

Beratung und 
Falleinschät-
zung mit der 
Dienstaufsicht 

 

 
Dienstaufsicht = Dem Leiter der Gruppe übergeordnete Person, für Gemeindekreise ist das in der Regel die Pfarrerin / der Pfarrer, bei Hauptamtlichen Pfarramtsleiter und Dienstaufsichten der EVLKS 
IntervenƟonsteam siehe unter Tabelle 1 


